
  

Beschluss 145/04/23 vom 03.04.2023 zur   Beschlussvorlage VII-DS-07330-NF-01-ÄA-02:   

Regelung für die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur Verwendung der Brauchtumsmittel eingereicht:

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 

Der Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln unterstützt die Beschlussvorlage der SPD-Stadtratsfraktion.

Begrüßt werden insbesondere die Änderungsvorschläge, wie

- Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze für die vereinfachte Vergabe und Abrechnung der      

Brauchtumsmittel auf 1000,00 € pro Maßnahme,

- Förderung von Versicherungsbeiträgen für Veranstaltungen auch bei Jahresverträgen durch Aufteilung der 

Beiträge auf die einzelnen Projekte,

- Festlegung eine Bearbeitungsfrist von 20 Tagen durch die Stadtverwaltung für Fördermittelanträge,

- Entbindung von der Verpflichtung der Einholung von 3 Angeboten unter bestimmten Voraussetzungen.   

Das Stimmungsbild des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmeln zum Änderungsantrag der SPD ergibt 

mehrheitlich Zustimmung. 

Beschluss Nr.145/04/23

Votum der Abstimmung:

6/0/0 (Sechs ja/kein Nein/keine Enthaltung)

Eva-Maria Schulze

Ortsvorsteherin
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